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Uberfremdung und Landesverteidigung.
von G. Vogt, Firsprecher, Oblt. Q. M.S. Bat. 3, Bern.

Im Folgenden soll kurz die Bedeutung der in der Schweiz niedergelassenen
Ausldnder und deren Einbiirgerung fir die Landesverteidigung untersucht werden.
Es handelt sich dabei, wie aus den Ausfiihrungen hervorgeht, um ein flir die
Schweiz lebenswichtiges Problem.

Nach dem Statistischen Jahrbuch 1935, herausgegeben vom Eidg. Statistischen
Amt, zihlte die Schweiz nach der Volkszihlung im Jahre 1930 eine Wohnbevél-
kerung von 4051400, davon waren Auslinder 355522. Im Jahre 1935 wurde
die Wohnbevilkerung auf 4 157 800 geschitzt. Angaben tber die Zahl der Aus-
linder im Jahre 1935 kénnen dem Statistischen Jahrbuch nicht entnommen werden.

In den Grenzkantonen zeigt sich die Ueberfremdung in folgenden Zahlen
(Wohnbevélkerung und niedergelassene Auslinder im Jahre 1930):

Kanton gesamte Wohnbevolkerung davon Auslinder

Basel-Stadt 154 000 29735, fast 1/, der Wohnbevolkerung

Genf 170 700 40 888, fast 1/, der Wohnbevélkerung

Ziirich 611 000 65 547, fast 1/, der Wohnbevdlkerung

Tessin 158 800 33127, fast 1/, der Wohnbevolkerung

St. Gallen 286 500 26 622, fast1/,, der Wohnbevolkerung
- Waadt 331000 32062, fast1/;, der Wohnbevolkerung

Zum Vergleich:

Bern 688 000 19 558, rund 1/, der Wohnbevélkerung

Die Auslinder verteilen sich auf unsere Nachbarstaaten, die wir naturgemiss
bei der Betrachtung des Problems vom militdrischen Gesichtspunkt aus in erster
Linie zu berticksichtigen haben, wie folgt:

Deutsche 134 561, Italiener 127 093, Franzosen 37303, Oesterreicher 21 933.

Demgegeniiber waren im Jahre 1935 (die Zahlen fiir das Jahr 1930 sind
im Statistischen Jahrbuch nicht angegeben) Schweizer niedergelassen im Deutschen
Reich 48 000, in Italien 16 300, in Qesterreich 4 700, in Frankreich 100 000.

Wenn wir die Zahlen der in der Schweiz niedergelassenen Deutschen, Italiener
und Oesterreicher mit den im Deutschen Reich, Italien und Oesterreich nieder-
gelassenen Schweizer vergleichen, so sehen wir, dass fast dreimal mehr Deutsche,
achtmal mehr Italiener und fast fiinfmal mehr Oesterreicher in der Schweiz
niedergelassen sind als Schweizer im Deutschen Reich, Italien und Oesterreich.
Diese Zahlen geben uns zu denken; dabei sind diese Staaten, besonders das
Deutsche Reich und Italien, viel grésser und volkreicher als die Schweiz. Inter-
essant ist es, die Anzahl der Auslinder im Verhiltnis zur Einwohnerzahl des Gast-
landes zu betrachten. Nach einer Untersuchung des Internationalen Arbeitsamtes
in Genf betrug die Durchschnittsziffer fir Europa (ohne Sovietrussland) im
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Jahre 1930 15 Auslinder auf je 1000 Einwohner. Die Verteilung ist jedoch sehr
ungleichmissig: wihrend noch im Jahre 1910 die Schweiz mit 147 (!) Fremden
auf 1000 Bewohner (Gesamtzahl der Auslinder in der Schweiz im Jahre 1910:
552000) an der Spitze gestanden war, fiihrt nunmehr Luxemburg mit 186 Aus-
linder auf je 1000 Einwohner, und die Schweiz folgt mit 87 an zweiter Stelle
(8,790). Ueber dem europiischen Durchschnitt liegen noch Frankreich (66),
Oesterreich (43) und Belgien (39), unter dem Durchschnitt Deutschland (12),
Italien (3), Bulgarien (10), Ungarn (9), die Tiirkei (6), Portugal (5), England (4).
Daraus geht eindeutig hervor, dass die Schweiz, die keine Kolonien besitzt,
trotz ihrem Geburtentiberschuss viel zu stark tberfremdet ist. Dabei ist ein grosser
Teil von bodenstindigen Schweizern arbeitslos. Vielen Schweizern, die sich im
Auslande befanden, wurde ihre Stelle gekiindigt. Sie waren deshalb genétigt, in
ihre Heimat zuriickzukehren. Eine stirkere Nationalisierung des schweizerischen
Arbeitsmarktes ist unbedingt zu erstreben. Die Ueberfremdung wirkt sich auch auf
dem Gebiete des Arbeitsmarktes in der Weise aus, dass ein bedeutender Teil unserer
Arbeitslosigkeit auf Beschiftigungslosigkeit von Auslindern zuriickgeht, wie auch
Dr. Lorenz im ,,Aufgebot’ kiirzlich ausgefithrt hat. In der Schweiz sind von rund
159000 Arbeitern im Baugewerbe rund 33 000 Auslinder, wovon in den Stidten
Zirich, Winterthur, Bern, Basel, Lausanne und Genf allein gegen 10000. Die
Arbeitslosigkeit im Baugewerbe macht sich in erster Linie in den Stiddten bemerk-
bar, weshalb auch dort die Auslinderfrage im Baugewerbe von grosster Be-
deutung ist. In den sechs genannten Stiddten ist jeder vierte Bauarbeiter ein Aus-
linder. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Schweiz inbezug auf die Arbeits-
losenunterstiitzung keinen Unterschied zwischen Schweizern und Auslindern macht.
Die letzteren werden bei Arbeitslosigkeit auch unterstiitzt.

Es wird angesichts dieser Ueberfremdung in weiten Volkskreisen als unbillig
empfunden, dass immer wieder in der Presse und von behérdlicher Seite tiichtige,
alteingesessene Schweizer zur Auswanderung ermuntert und veranlasst werden,
die fiir unser Land verloren gehen, wihrend dann Auslinder zweifelhafter Giite an
thre Stelle treten.

In der Schweiz wurden laut Statistischem Jahrbuch 1935 Auslinder einge-
biirgert im Jahre

1915 7924 1931 4448 |

1916 9140 (!) ,

1917 10186 (!) iggi g;gi in der Zeit der Krise bei
1918 6 693 ' i iokeit!
1681 1863 1934 4220 zunehmender Arbeitslosigkeit!
1921 5955 1935 3587

von 1889 bis 1903 37072 Personen
von 1904 bis 1935 146 046 Personen
von 1889 bis 1935 183 118 Personen

Vorerst ist nun die Auslinderfrage und alsdann das Einbiirgerungsproblem
insbesondere vom Gesichtpunkt der Landesverteidigung auf Grund des angefiihr-
ten Zahlenmaterials zu untersuchen.
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Aus diesen Zahlen geht eindeutig hervor, dass aus Griinden der Staatspolitik
wie Erhaltung der schweizerischen Eigenart und Nationalitit es dringend er-
wiinscht ist, wenn die Ueberfremdung der Schweiz zuriickgeht. Zudem sprechen
auch wirtschaftliche Griinde dafiir wie die Ueberlegung, dass der schweizerische
Arbeitsmarkt mdoglichst den Schweizern vorbehalten bleiben soll. Aber auch mili-
tirische Gesichtspunkte stiitzen dieses Postulat, wobei von folgenden Erwigungen
auszugehen ist. Die Staatsgewalt erstreckt sich nicht in gleicher Weise auf die
Auslinder wie auf die eigenen Staatsangehorigen, was sich besonders bei der
Ausiibung der Militdrhoheit zeigt. Auslinder koénnen nicht zum schweizerischen
Heeresdienst herangezogen werden. Nach Art. 18 der Bundesverfassung vom
29. Mai 1874 ist jeder Schweizerblirger wehrpflichtig (Grundsatz der allgemeinen
Wehrpflicht). Daraus geht hervor, dass die Auslinder in der Schweiz weder zum
schweizerischen Heeresdienst eingezogen noch fiir die Militdrpflichtersatzsteuer
veranlagt werden konnen. In Staatsvertrigen, die die Schweiz mit andern Staaten
abgeschlossen hat, sichern sich iibrigens die vertragschliessenden Parteien gegen-
seitig die Befreiung der Staatsangehérigen des Heimatstaates vom Heeresdienst
im Niederlassungsstaat zu.

Da der Militdrpflichtersatz eine militirische Ersatzleistung ist und nicht eine
gewdhnliche Erwerbs- oder Vermogenssteuer, welcher die Auslinder auch unter-
worfen sind, so kann er als Ersatzgabe nach dem geltenden Recht vom Auslinder
nicht erhoben werden.

Daraus ergibt sich, dass die in der Schweiz niedergelassenen Auslinder fir
das Heer und insbesondere fiir dessen zahlenmissige Stirke eine negative Be-
deutung haben. Wiirden nidmlich an Stelle der Auslinder oder wenigstens eines
Teiles derselben Schweizer deren Stellen einnehmen, so wiirde damit die schwei-
zerischc Wohnbevélkerung entsprechend zunehmen. Daraus ergibe sich ohne
weiteres eine grossere Rekrutierungszahl (Rekrutenkontingent) und eine ent-
sprechende Verstirkung des Heeres durch Vermehrung der Zahl der in der
Schweiz niedergelassenen Heeresangehérigen. Dies ist fiir die Armee durchaus
erwiinscht, da den in der Schweiz wohnhaften Heeresangehérigen bei dem heutigen
unter Umstidnden blitzschnellen Kriegsanfang ohne Kriegserklirung ganz sicher
fiir den Kriegsbeginn grossere Bedeutung zukommt, indem sie sofort zur Ver-
tigung stehen und der schweizerischen Staatsgewalt unterstellt sind, als den be-
urlaubten im Auslande niedergelassenen Heeresangehorigen. Diese stehen einmal
nur in beschrinktem Masse unter der Gewalt des Heimatstaates und haben sodann
bei Kriegsausbruch hochstwahrscheinlich mit Abreise-, Pass-, Transport- und
andern Schwierigkeiten zu kidmpfen oder werden iiberhaupt vom angreifenden
Staate interniert. Diese Schwierigkeiten bestanden schon frither und machten sich
auch im Jahre 1914 geltend, als sehr viele Auslandschweizer, von grossem
Patriotismus beseelt, zu den Fahnen eilten. Da in einem modernen Krieg infolge
der Raschheit des Kriegsbeginnes und der durch Motorisierung und die Flug-
wafiz bewirkten grosseren Schnelligkeit des Angreifers unter Umstidnden schon
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die ersten Kriegswochen ausschlaggebend sein konnen, entspricht es dem militiri-
schen Interesse der Schweiz, wenn moglichst viele Heeresangehérige in der
Schweiz selber wohnhaft und damit jederzeit bereit sind, die ihnen gestellte Auf-
gabe zu erfiillen. Damit sollen in keiner Weise die hervorragenden Verdienste der
Auslandschweizer um die Heimat und das Heer besonders von 1914 bis 1918
geschmilert werden.

Durch das Anwachsen der Wohnbevolkerung schweizerischer Nationalitit
wiirde auch die Zahl der Hilfsdienstpflichtigen und der Ersatzpflichtigen steigen.
Damit wiirde das finanzielle Ergebnis des Militirpflichtersatzes verbessert werden.
Allerdings sind die Auslandschweizer auch ersatzpflichtig. Jedoch empfinden viele
die Erhebung des Ersatzes nach der geltenden Ordnung als drickend; zudem
sind die Veranlagung und der Bezug des Militdrptlichtersatzes bei den Ausland-
schweizern mit mannigfachen Schwierigkeiten verbunden.

Im Kriegsfalle ergeben sich aus der Ueberfremdung folgende Nachteile.
Wenn auch anzuerkennen ist, dass es viele Auslinder gibt, die sich gegeniiber der
Schweiz im Frieden und vielleicht in geringerem Masse im Kriege korrekt ver-
halten, so ist doch mit der Gefahr der Spionage und der Sabotage von kriegs-
wichtigen Betrieben, wie Waffen-, Munitionsfabriken, Zeughiusern, Kraftwerken,
Wasserwerken, Lebensmittelmagazinen und der Transportmittel zu rechnen; es
miissen schon im Frieden die erforderlichen Gegenmassnahmen vorbereitet werden.
Es besteht auch die Mdoglichkeit, dass einzelne Auslinder versuchen werden, durch
Anstiften von Streiks und innern Unruhen hinter der Front die Widerstandskraft
der Schweiz zu schwichen. Diese Gefahren bedingen, dass wir im Kriegsfall
eine betrichtliche Anzahl Leute zur Ueberwachung der Auslinder einsetzen
miissen, die dadurch dem kidmpfenden Feldheere entzogen werden.

Anderseits ist, kriegswirtschaftlich gesehen, auch der Bedarf fiir die aus-
lindische Bevolkerung, die uns keine Kampfer stellt, sicherzustellen. Es ist dem-
nach auch fir ihre Verpflegung und den iibrigen Lebensbedarf, z. B. an Industrie-
produkten, fir Bekleidung, Wohnung und Hygiene usw. zu sorgen. Dies bedeutet
eine Belastung der Kriegswirtschaft, deren Aufgabe es ist, den gesamten Lebens-
bedarf von Volk und Heer, sowie die erforderlichen Rohstoffe fir die Industrie
und die Volkswirtschaft und das fir die Kriegsfithrung notwendige Material
(Watfen, Munition, Ausriistung usw.) sicherzustellen.

Die Ueberfremdung der Schweiz wird nicht nur durch die allzu zahlreiche
Niederlassung von Auslindern bewirkt, sondern auch durch die zu laxe Behand-
lung der Frage der Einbirgerung. So wie bei der Niederlassung von Auslindern
sich eine Erschwerung aus staatspolitischen, wirtschaftlichen und militirischen
Griinden aufdridngt, wie dies soeben begriindet wurde, so ist dies auch bei der
Naturalisation notwendig. In das Schweizerbiirgerrecht soll nur aufgenommen
werden, wer der Gesinnung nach sich dazu eignet und nicht wer aus rein per-
sonlichen, geschiftlichen oder wirtschaftlichen Vorteilen die Einbiirgerung begehrt
nach dem Sprichwort ,,Ubi bene ibi patria™ (wo es mir gut geht, da ist mein
Vaterland). Der Neueingebiirgerte soll ebenso wie die alteingesessenen Schweizer
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bereit sein, sein Leben, sowie Hab und Gut fiir die Schweiz einzusetzen, wenn
die Not es verlangt. Dass dies wohl nur bei einer verhiltnismissig geringen Zahl
von Neubiirgern der Fall ist, kann wohl nicht bestritten werden, weshalb solche
neu Eingebiirgerte oft als Papierschweizer bezeichnet werden, womit man sagen
wiil, dass sie nur dem Biirgerbrief, aber nicht der Gesinnung nach Schweizer sind.

Zudem muss der militdrische Gesichtspunkt viel mehr als es bisher oder
besser gesagt, tiberhaupt nicht geschah, berticksichtigt werden. Ein Auslinder, der
militiruntauglich ist, oder der erst in einem Alter eingebiirgert wird, wo er nicht
mehr fir das schweizerische Heer ausgebildet und verwendet werden kann, ist vom
militdrischen Standpunkt aus fir uns nicht interessant. Auch die Einbiirgerung von
Refraktiren und Deserteuren erscheint problematisch. Solche wurden wihrend
und nach dem Kriege in grésserer Zahl vorgenommen. Es handelte sich vor-
wiegend um Fahnenflichtige aus den Heeren der angrenzenden Staaten. Bei ihnen
besteht die Moglichkeit, dass sie in Zeiten der Not auch der Fahne der neuen
Heimat nicht treu sein werden. Parteipolitische Erwagungen bei der Einbiirgerung,
wie sie besonders in grosseren schweizerischen Stidten bei einer gewissen politi-
schen Richtung eine Rolle spielen in dem Sinne, dass nicht so sehr daraut abge-
stellt wird, ob der Einzublirgernde die allgemeinen und staatspolitischen Anfor-
derungen erfiillt, sondern ob er sich nach der Einbilirgerung der betreffenden
Partei anschliessen werde, sind durchaus zu verwerfen.

Durch eine Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erwerbung des Schwei-
zerblirgerrechts und den Verzicht auf dasselbe vom 25. Juni 1903 sollte gesetzlich
die Moglichkeit der Ausbiirgerung solcher Neublirger vorgesehen werden, die
nicht gentigend assimiliert oder tberhaupt nicht assimilierbar sind und deren Ver-
halten der Schweiz schidlich ist.

Mit diesen Ausfithrungen wird nicht bezweckt, Auslindern, die sich um die
Schweiz sehr verdient gemacht haben, die Einblirgerung zu verunmoglichen. Es
ist lediglich darauf zu dringen, dass weniger wertvollen Elementen, die fiir die
Schweiz weder vom politischen, kulturellen, noch militdrischen Gesichtspunkt eine
Bereicherung darstellen, die Einbiirgerung erschwert wird.

Ich komme zu folgendem Ergebnis. Nicht nur aus allgemeinen staats- und
wirtschaftspolitischen Erwigungen, sondern auch aus militirischen Griinden er-
weist sich die Verminderung der Ueberfremdung der Schweiz als absolut uner-
lisslich. Die Zahl der Auslinder ist auf ein fiir die Schweiz und ithre militirischen
Interessen ertrigliches Mass herabzusetzen. Die Zahl der in der Schweiz nieder-
gelassenen Auslinder sollte die Zahl der in deren Heimatstaaten niedergelassenen
Schweizer nicht tbersteigen. Dieses Verhiltnis ist im Hinblick auf die geringe
Ausdehnung des schweizerischen Staatsgebietes und die besonders stark {ber-
fremdeten Grenzzonen, sowie auch aus rein militirischen Grinden in erster
Linie gegeniiber unseren Nachbarstaaten zu erstreben.

Bei der Einbiirgerung von Auslindern, die schon aus staats- und wirtschafts-
politischen Griinden zu erschweren ist, sind auch die militdrischen Interessen der
Schweiz in vermehrtem Masse zu beriicksichtigen.



	Überfremdung und Landesverteidigung

